
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SdK-Geschäftsführung 

Hackenstr. 7b 

80331 München 

Tel.: (089) 20 20 846 0 

Fax: (089) 20 20 846 10 

E-Mail: info@sdk.org 

 

Vorsitzender 

Daniel Bauer 

Dipl.-Volkswirt 

 

Publikationsorgane 

AnlegerPlus 

AnlegerPlus News 

 

Internet 

www.sdk.org 

www.anlegerplus.de 

 

 

 

Konto 

Commerzbank 

Wuppertal 

Nr. 80 75 145 

BLZ 330 403 10 

IBAN: 

DE38330403100807514500 

BIC: 

COBADEFFXXX 

 

Vereinsregister 

München 

Nr. 202533 

 

Steuernummer 

143/221/40542 

 

USt-ID-Nr. 

DE174000297 

 

Gläubiger-ID-Nr. 

DE83ZZZ00000026217 

 

Newsletter 26 | MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft mbH 

 

LG Berlin verurteilt Ratingagentur Scope zum Schadensersatz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie über Neuigkeiten im Verfahren MS Deutschland Beteiligungs-

gesellschaft mbH informieren. 

 

Das Landgericht Berlin hat die Ratingagentur Scope im Rechtsstreit einer Anlegerin 

(Az.: 11 O 5/19) zum Schadensersatz verurteilt. Scope habe durch seine Bewertung 

eine Unbedenklichkeit bescheinigt, die trügerisch war, und damit die Gefahr für die 

Anleger erhöht. Ohne das unvertretbare A-Rating, das wie ein Gütesiegel gewirkt 

habe, hätte die Klägerin die Anlage nicht erworben, urteilte das Gericht.  

 

Scope veranschlagte einen Schiffswert von knapp 77 Mio. Euro und bewertete in 

einem Corporate-Bond-Rating die Anleihe mit einer Bonitätseinstufung von „A“, 

der sechstbesten von insgesamt 20 möglichen Bonitätseinstufungen. Danach 

wurden der Anleihe eine überdurchschnittliche Bonität und ein geringes 

Ausfallrisiko bescheinigt. Dagegen wurde die Emittentin nur mit dem schlechten 

Rating von CCC+ bewertet, welches ein sehr hohes Ausfallrisiko bedeutet. Der 

Marktwert des Schiffs wurde im Zuge des Insolvenzverfahrens auf lediglich 18 

Mio. Euro taxiert. 

 

Das Gericht räumte zwar ein, dass es sich bei einem Rating grundsätzlich um eine 

Meinungsäußerung handelt, bei dem ein weiter Ermessensspielraum bestehe. 

Allerdings müsse die Analyse einer beworbenen Kapitalanlage neutral, sachkundig 

und im Bemühen um objektive Richtigkeit erarbeitet werden. Scope habe aber 

völlig unkritisch gerade ein einziges, für sich zudem relativ aussageloses Kurz-

gutachten herangezogen, welches auch noch im Auftrag der Emittentin selbst 

erstellt wurde, und dessen Wert schlicht eins zu eins übernommen. Das Urteil ist 

noch nicht rechtskräftig. 

 

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne unter info@sdk.org oder 

unter 089 / 2020846-0 zur Verfügung.  

 

München, den 04.06.2020 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.  

 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen der MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft mbH! 
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